
 

 

Übersicht der Freigabe- /Erlaubnisscheine 

 Freigabeschein 

 

 Grundsätzlich bei allen Arbeiten. 

 Ausnahmen bestehen in Bürogebäuden, Zentral-Werkstatt, 

Hauptersatzteillager sowie bei der Reinigung von Messwarten.  

 In der Regel wird der Freigabeschein vom Schichtmeister ausgehändigt. 

 Der Schein wird nur durch eine zur Unterschrift berechtigten Person (ist 

durch Auftragnehmer schriftlich zu benennen) seitens des Auftragnehmers 

entgegen genommen/ unterschrieben.  

 Falls Sie sich unsicher sind, ob Sie einen Freigabeschein benötigen, 

sprechen Sie den von der OQ Chemicals benannten Koordinator an. 

 

 Erlaubnisschein 

Zusätzlich zum Freigabeschein kann es notwendig sein, für „besondere Gefahren“, 

Erlaubnisscheine auszustellen. Diese sind:  

 Erlaubnisschein für das Einsteigen in Behälter und enge Räume 

(Behälterfahrerlaubnis) / Gilt insbesondere für das Befahren von Behältern, 

Apparaten, Silos, Kesselwagen, Konsolen von Kolonnen, Kanälen, 

Schächten 

 Erlaubnisschein für den Umgang mit Zündquellen (Schweißgenehmigung) / 

Gilt insbesondere für Schweißen, Brennschneiden, Schleifen, 

Trennschneiden, Löten, Strahlen) 

 Erlaubnisschein für den Eingriff in eine MSR- EzA / Gilt für den Eingriff in die 

Einrichtungen zur Anlagensicherheit. Diese sind mit einem roten „Z“ 

gekennzeichnet. 

 Erlaubnisschein Schlauchleitungen / Gilt für eine verfahrenstechnische 

Verbindung von Anlagenteilen mit Schläuchen. 

 Erlaubnisschein für Erdarbeiten (Schachtgenehmigung) / Gilt insbesondere 

für Schachtarbeiten, Einbringen von Gegenständen in den Untergrund. 

  Erlaubnisschein für das Gehen/Arbeiten auf Dächern 

(Dachbegehungsschein). 

 

 Bei Ereignissen (z.B. Arbeitsunfall, unbeabsichtigter Austritte von gefährlichen 

Gasen oder Flüssigkeiten, Brand, Verpuffung, Explosion) gilt: 

 

 Arbeit sofort einstellen! 

 Personenrettung unter Eigenschutz! 

 Notruf/Hilfe! 

 Sicherungsmaßnahmen/Absperrungen, etc.! 

 Gefahren für das Arbeitsumfeld o. Verfahrensverkettungen bedenken! 

 Alle Freigaben- und Erlaubnisscheine werden ungültig! 
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